
Stellungnahme Bürgerhaushaltsgremium 

Vorwort 

Im Haushaltsjahr 2022 ist wieder ein Budget für den Bürgerhaushalt 2022 vorgesehen. Eine Beratung 

zwischen den Fraktionen findet durch das Bürgerhaushaltsgremium statt. Das Bürgerhaushaltsgremi-

um setzt sich aus jeweils einem Mitglied der jeweiligen Fraktionen bzw. Fraktionslosen des Gemein-

derats Starzach zusammen. Im Haushaltsjahr 2022 wird die BVS von Hr. Gemeinderat Faiß, die ULS 

von Frau Gemeinderätin Weiss und die Fraktionslosen von Fr. Gemeinderätin Lohmiller vertreten. 

Das Bürgerhaushaltsgremium berät die eingegangenen Vorschläge der Einwohner*innen und unter-

breitet dem Gesamtgremium Empfehlungen für eine mögliche Umsetzung der eingegangenen Vor-

schläge. 

Im Jahr 2022 sind zahlreiche Vorschläge eingegangen, welche nicht im Rahmen eines Bürgerhaus-

halts beraten werden können, da entweder das Budget des Bürgerhaushalt schon für einzelne Vor-

haben überschritten wird, oder aber die Zuständigkeit über die ursprüngliche Idee des Bürgerhaus-

halts hinausgeht.  

Daher schlägt das Bürgerhaushaltsgremium vor, dass der Fragebogen zum Bürgerhaushalt überarbei-

tet wird. Zukünftig sollen nur noch Vorhaben genannt werden, welche umgesetzt werden können. 

Dabei soll das Budget des Bürgerhaushaltes in der Abfrage genannt werden. 

Im Folgenden wird nur auf solche Vorhaben eingegangen, die im Rahmen des Bürgerhaushaltes auch 

umgesetzt werden können. Da einige Vorschläge mehrfach eingegangen sind, werden diese gebün-

delt beantwortet. 

Stellungnahme des Bürgerhaushaltsgremiums zu den eingegangenen Vorschlägen 

1. Reduzierung von Baum-, Rasen- und Heckenschnitt sowie das Anlegen von Blühwiesen

Das Bürgerhaushaltsgremium unterstützt den Vorschlag, dass Blühwiesen angelegt werden. Ge-

eignete Flächen wie z. B. die vorgeschlagenen Flächen in Wachendorf (Holzwiesen) müssen auf 

ihre Eignung überprüft werden. Dies sollte im Rahmen eines Gesamtkonzepts erfolgen.   

Bei der Pflege der Flurbegleitwege sieht das Bürgerhaushaltsgremium keinen Nachholbedarf 

durch eine Reduzierung von Mäharbeiten oder zusätzliche Mäharbeiten. 

2. Abschaffung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung oder Reduzierung der Leuchtdauer

Die Abschaffung der Straßenbeleuchtung wird aus Gründen der Sicherheit nicht unterstützt. 

Ebenso wird eine Erneuerung funktionsfähiger Straßenlampen als nicht zielführend erachtet. Bei 

Neubaumaßnahmen und Sanierungen werden schon jetzt effiziente Straßenlampen eingesetzt. 

Eine weitere Reduzierung der Leuchtdauer wird nicht unterstützt. 

3. Einführung der Grundsteuer C

Da die Grundsteuer C im Haushaltsjahr 2022 keinen Einfluss nehmen kann, wird sie nicht be-

trachtet. Allerdings beschäftigt sich der Gemeinderat mit diesem Thema. 
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4. Änderung der Hundesteuer 

Das Bürgerhaushaltsgremium sieht auf Grund der zurückliegenden Änderung der Satzung zum 

momentanen Zeitpunkt keine weitere Änderung der Satzung vor. 

5. Einbau einer Schwengelpumpe (Brechengasse 36) 

Das Bürgerhaushaltsgremium unterstützt den Einbau einer Schwengelpumpe nicht, da der Brun-

nen dafür umfassend saniert werden müsste und der Nutzen nicht ersichtlich ist. 

6. Reaktivierung Kinderspielplatz im Brand und Stock/Berg 

Die Reaktivierung eines Kinderspielplatzes überschreitet das Budget eines Bürgerhaushalts. 

7. Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz Sulzau 

Eine Ersatzbeschaffung ist bereits erfolgt. 

 

Das Bürgerhaushaltsgremium möchte sich für die hohe Beteiligung der Bevölkerung bedanken und 

unterstützt auch weiterhin die Bürgerbeteiligung durch einen Bürgerhaushalt 2023. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Bürgerhaushaltsgremium 2022 

 

 

 

 

 


